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Verordnung über die Berufsausbildung zum  

Sattler/zur Sattlerin 

 

SaAusbV 2005 

 

Verordnung über die Berufsausbildung zum Sattler/zur Sattlerin vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 913), die 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 14. Februar 2011 (BGBl. I S. 263) geändert worden ist 

 
 
Diese Rechtsverordnung ist eine Ausbildungsordnung im Sinne des § 25 des Berufsbildungsgesetzes und 
des § 25 der Handwerksordnung. Die Ausbildungsordnung und der damit abgestimmte, von der Ständigen 
Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland beschlossene Rahmenlehr-
plan für die Berufsschule werden als Beilage zum Bundesanzeiger veröffentlicht. 

 

Eingangsformel  

Auf Grund des § 25 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 Satz 1 der Handwerksordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074), der zuletzt durch Artikel 1 Nr. 26 des Gesetzes 
vom 24. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2934) geändert worden ist, und des § 25 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 
2 Satz 1 des Berufsbildungsgesetzes vom 14. August 1969 (BGBl. I S. 1112), der zuletzt durch Artikel 184 
Nr. 1 der Verordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2304) geändert worden ist, verordnet das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Arbeit im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und 
Forschung: 

 

§ 1 Staatliche Anerkennung des Ausbildungsberufes 

Der Ausbildungsberuf Sattler/Sattlerin wird  
1. gemäß § 25 der Handwerksordnung zur Ausbildung für das Gewerbe Nummer 26, Sattler und Fein-

täschner, der Anlage B Abschnitt 1 der Handwerksordnung sowie 
2. gemäß § 25 des Berufsbildungsgesetzes 
staatlich anerkannt. 

 

§ 2 Ausbildungsdauer 

Die Ausbildung dauert drei Jahre. Es kann zwischen den Fachrichtungen  
1. Fahrzeugsattlerei, 
2. Reitsportsattlerei und 
3. Feintäschnerei 
gewählt werden. 
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§ 3 Zielsetzung der Berufsausbildung 

Die in dieser Verordnung genannten Fertigkeiten und Kenntnisse sollen bezogen auf Arbeits- und Ge-
schäftsprozesse so vermittelt werden, dass die Auszubildenden zur Ausübung einer qualifizierten berufli-
chen Tätigkeit im Sinne von § 1 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes befähigt werden, die insbesondere 
selbstständiges Planen, Durchführen und Kontrollieren sowie das Handeln im betrieblichen Gesamtzu-
sammenhang einschließt. Diese Befähigung ist auch in den Prüfungen nach den §§ 8 bis 11 nachzuwei-
sen. 

 

§ 4 Ausbildungsberufsbild 

(1) Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten und Kenntnisse:  
1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht, 
2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes, 
3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, 
4. Umweltschutz, 
5. Planen und Vorbereiten von Arbeitsabläufen, Kundenorientierung, 
6. Anfertigen und Anwenden von technischen Unterlagen, 
7. Anwenden von Informations- und Kommunikationstechniken, 
8. Be- und Verarbeiten von Werk- und Hilfsstoffen, 
9. Handhaben und Warten von Werkzeugen, Geräten, Maschinen und technischen Einrichtungen, 
10. Zuschneiden von Werk- und Hilfsstoffen, 
11. Ausführen von Näharbeiten, 
12. Polstern, 
13. Fertigstellen und Montieren von Werkstücken, 
14. Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen. 
 
(2) Gegenstand der Berufsausbildung in den Fachrichtungen sind mindestens die folgenden Fertigkeiten 
und Kenntnisse:  
1. in der Fachrichtung Fahrzeugsattlerei: 

a) Durchführen von Polster- und Bezugsarbeiten, 
b) Herstellen und Montieren von Verdecken oder Planen, 
c) Gestalten, Herstellen und Montieren von Innenverkleidungen; 

2. in der Fachrichtung Reitsportsattlerei: 
a) Herstellen, Anpassen und Reparieren von Reitsportzubehör und Fahrsportartikeln, 
b) Herstellen, Anpassen und Reparieren von Sätteln, 
c) Herstellen und Reparieren von Sportartikeln mit Leder; 

3. in der Fachrichtung Feintäschnerei: 
a) Entwerfen von Lederwaren, 
b) Vorrichten von Außen- und Innenmaterialien, 
c) Herstellen und Reparieren von Lederwaren. 

 

§ 5 Ausbildungsrahmenplan 

Die in § 4 genannten Fertigkeiten und Kenntnisse sollen nach der in der Anlage enthaltenen Anleitung zur 
sachlichen und zeitlichen Gliederung der Berufsausbildung (Ausbildungsrahmenplan) vermittelt werden. 
Eine von dem Ausbildungsrahmenplan abweichende sachliche und zeitliche Gliederung des Ausbildungs-
inhaltes ist insbesondere zulässig, soweit betriebspraktische Besonderheiten die Abweichung erfordern. 
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§ 6 Ausbildungsplan 

Die Ausbildenden haben unter Zugrundelegung des Ausbildungsrahmenplanes für die Auszubildenden 
einen Ausbildungsplan zu erstellen. 

 

§ 7 Berichtsheft 

Die Auszubildenden haben ein Berichtsheft in Form eines Ausbildungsnachweises zu führen. Ihnen ist 
Gelegenheit zu geben, das Berichtsheft während der Ausbildungszeit zu führen. Die Ausbildenden haben 
das Berichtsheft regelmäßig durchzusehen. 

 

§ 8 Zwischenprüfung 

(1) Zur Ermittlung des Ausbildungsstandes ist eine Zwischenprüfung durchzuführen. Sie soll vor dem Ende 
des zweiten Ausbildungsjahres stattfinden. 
 
(2) Die Zwischenprüfung erstreckt sich auf die in der Anlage für die ersten 18 Monate aufgeführten Fer-
tigkeiten und Kenntnisse sowie auf den im Berufsschulunterricht entsprechend dem Rahmenlehrplan zu 
vermittelnden Lehrstoff, soweit er für die Berufsausbildung wesentlich ist. 
 
(3) Der Prüfling soll in insgesamt höchstens sechs Stunden eine Arbeitsaufgabe, die einem Kundenauftrag 
entspricht, durchführen. Hierfür kommt insbesondere in Betracht:  
Bearbeiten eines Werkstücks aus Leder oder anderen Materialien einschließlich Anfertigen von Schablo-
nen, Zuschneiden von Werkstoffen und Zusammenfügen unter Anwendung von Nähtechniken.  
Bei der Durchführung der Arbeitsaufgabe soll der Prüfling zeigen, dass er die Arbeitsschritte planen, Ar-
beitsmittel festlegen, technische Unterlagen nutzen sowie Anforderungen der Sicherheit und des Gesund-
heitsschutzes bei der Arbeit, des Umweltschutzes und der Wirtschaftlichkeit berücksichtigen kann. 

 

§ 9 Abschlussprüfung/Gesellenprüfung in der Fachrichtung Fahrzeugsattlerei 

(1) Die Abschlussprüfung/Gesellenprüfung erstreckt sich auf die in der Anlage aufgeführten Fertigkeiten 
und Kenntnisse sowie auf den im Berufsschulunterricht vermittelten Lehrstoff, soweit er für die Be-
rufsausbildung wesentlich ist. 
 
(2) Der Prüfling soll im praktischen Teil der Prüfung in insgesamt höchstens 16 Stunden eine Arbeitsauf-
gabe, die einem Kundenauftrag entspricht, durchführen und mit praxisüblichen Unterlagen dokumentie-
ren sowie hierüber während dieser Zeit in insgesamt höchstens 20 Minuten ein Fachgespräch führen, das 
aus mehreren Gesprächsphasen bestehen kann. Für die Arbeitsaufgabe und das Fachgespräch kommen 
insbesondere in Betracht:  
1. Polstern, Beziehen und Montieren eines Fahrzeugsitzes, einschließlich Anfertigen von Schablonen, 

Zuschneiden von Werk- und Hilfsstoffen, Gestalten von Bezugsflächen, Anbringen von Befestigungs- 
oder Verschlusselementen oder 

2. Herstellen und Montieren eines Verdecks oder einer Plane nach Skizze oder Schablone, einschließlich 
Anbringen von Zubehörteilen oder 

3. Gestalten, Herstellen und Montieren von Teilen einer Innenverkleidung. 
Bei der Durchführung der Arbeitsaufgabe, der Dokumentation und des Fachgesprächs soll der Prüfling 
zeigen, dass er Arbeitsabläufe unter Beachtung wirtschaftlicher, technischer und organisatorischer Vorga-
ben selbstständig und kundenorientiert planen und durchführen kann, dabei Arbeitsergebnisse kontrollie-
ren und dokumentieren, Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit und zum 
Umweltschutz ergreifen und die für die Arbeitsaufgabe relevanten fachlichen Hintergründe aufzeigen 
sowie die Vorgehensweise bei der Ausführung der Arbeitsaufgabe begründen kann. 
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(3) Der Prüfling soll im schriftlichen Teil der Prüfung in den Prüfungsbereichen Planung und Fertigung, 
Montage sowie Wirtschafts- und Sozialkunde geprüft werden. In den Prüfungsbereichen Planung und 
Fertigung sowie Montage soll der Prüfling praxisbezogene Aufgaben mit verknüpften technologischen, 
mathematischen und gestalterischen Inhalten lösen können. Dabei sollen Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei der Arbeit, Umweltschutz, qualitätssichernde Maßnahmen sowie kundenorientiertes Handeln 
einbezogen werden. Es kommen Aufgaben insbesondere aus folgenden Gebieten in Betracht:  
1. im Prüfungsbereich Planung und Fertigung: 

Beschreiben der Vorgehensweise bei der Planung von Arbeitsabläufen, bei Polster- und Bezugsarbei-
ten, beim Herstellen von Verdecken und Planen sowie beim Gestalten und Herstellen von Innenver-
kleidungen. Dabei soll der Prüfling zeigen, dass er Materialien auswählen, Polster- und Bezugstechni-
ken unterscheiden, technische Vorgaben, Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen beachten sowie 
funktionelle und optische Gesichtspunkte berücksichtigen kann; 

2. im Prüfungsbereich Montage: 
Beschreiben der Vorgehensweise bei der Montage von Werkstücken und Zubehörteilen. Dabei soll der 
Prüfling zeigen, dass er Arbeitsschritte planen, Befestigungstechniken unterscheiden, technische 
Vorgaben, Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen beachten sowie Arbeitsergebnisse kontrollie-
ren kann; 

3. im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde: 
allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt. 
 

(4) Die schriftliche Prüfung dauert höchstens:  
1. im Prüfungsbereich Planung und Fertigung 150 Minuten, 
2. im Prüfungsbereich Montage 90 Minuten,  
3. im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde 60 Minuten. 
 
(5) Der schriftliche Teil der Prüfung ist auf Antrag des Prüflings oder nach Ermessen des Prüfungsaus-
schusses in einzelnen Prüfungsbereichen durch eine mündliche Prüfung zu ergänzen, wenn diese für das 
Bestehen der Prüfung den Ausschlag geben kann. Bei der Ermittlung der Ergebnisse für die mündlich ge-
prüften Prüfungsbereiche sind die jeweiligen bisherigen Ergebnisse und die entsprechenden Ergebnisse 
der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2 : 1 zu gewichten. 
 
(6) Innerhalb des schriftlichen Teils der Prüfung sind die Prüfungsbereiche wie folgt zu gewichten:  
1. Prüfungsbereich Planung und Fertigung 50 Prozent, 
2. Prüfungsbereich Montage 30 Prozent, 
3. Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde 20 Prozent. 
(7) Die Prüfung ist bestanden, wenn jeweils im praktischen und schriftlichen Teil der Prüfung mindestens 
ausreichende Leistungen erbracht wurden. Innerhalb der schriftlichen Prüfung müssen in zwei der Prü-
fungsbereiche nach Absatz 3 mindestens ausreichende Leistungen, in dem weiteren Prüfungsbereich dür-
fen keine ungenügenden Leistungen erbracht werden. 

 

§ 10 Abschlussprüfung/Gesellenprüfung in der Fachrichtung Reitsportsattlerei 

(1) Die Abschlussprüfung/Gesellenprüfung erstreckt sich auf die in der Anlage aufgeführten Fertigkeiten 
und Kenntnisse sowie auf den im Berufsschulunterricht vermittelten Lehrstoff, soweit er für die Be-
rufsausbildung wesentlich ist. 
 
(2) Der Prüfling soll im praktischen Teil der Prüfung in insgesamt höchstens 16 Stunden eine Arbeitsauf-
gabe, die einem Kundenauftrag entspricht, durchführen und mit praxisüblichen Unterlagen dokumentie-
ren sowie hierüber während dieser Zeit in insgesamt höchstens 20 Minuten ein Fachgespräch führen, das 
aus mehreren Gesprächsphasen bestehen kann. Für die Arbeitsaufgabe und das Fachgespräch kommen 
insbesondere in Betracht:  
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1. Herstellen und Anpassen eines Werkstücks aus dem Bereich Reitsportzubehör oder Fahrsport, ein-
schließlich Zuschneiden von Werk- und Hilfsstoffen nach Maßangaben, Bearbeiten mit verschiede-
nen Techniken sowie Einnähen von Beschlägen oder 

2. Anpassen, Polstern und Fertigstellen eines Sattels oder 
3. Herstellen eines Sportartikels mit Leder, einschließlich Zuschneiden von Werk- und Hilfsstoffen, Nä-

hen mit verschiedenen Techniken sowie Polstern. 
Bei der Durchführung der Arbeitsaufgabe, der Dokumentation und des Fachgesprächs soll der Prüfling 
zeigen, dass er Arbeitsabläufe unter Beachtung wirtschaftlicher, technischer und organisatorischer Vorga-
ben selbstständig und kundenorientiert planen und durchführen kann, dabei Arbeitsergebnisse kontrollie-
ren und dokumentieren, Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit und zum 
Umweltschutz ergreifen und die für die Arbeitsaufgabe relevanten fachlichen Hintergründe aufzeigen 
sowie die Vorgehensweise bei der Ausführung der Arbeitsaufgabe begründen kann. 
 
(3) Der Prüfling soll im schriftlichen Teil der Prüfung in den Prüfungsbereichen Planung und Fertigung, 
anatomisches Anpassen sowie Wirtschafts- und Sozialkunde geprüft werden. In den Prüfungsbereichen 
Planung und Fertigung sowie anatomisches Anpassen soll der Prüfling praxisbezogene Fälle mit verknüpf-
ten technologischen, mathematischen und gestalterischen Inhalten lösen können. Dabei sollen Sicherheit 
und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, Umweltschutz, qualitätssichernde Maßnahmen sowie kundenorien-
tiertes Handeln einbezogen werden. Es kommen Aufgaben insbesondere aus folgenden Gebieten in Be-
tracht:  
1. im Prüfungsbereich Planung und Fertigung: 

Beschreiben der Vorgehensweise bei der Planung von Arbeitsabläufen, beim Herstellen von Reitsport-
zubehör, Fahrsportartikeln, Sätteln und Sportartikeln mit Leder. Dabei soll der Prüfling zeigen, dass er 
Materialien auswählen, Polstertechniken unterscheiden, funktionelle Gesichtspunkte berücksichtigen 
und Arbeitsergebnisse kontrollieren kann; 

2. im Prüfungsbereich anatomisches Anpassen: 
Beschreibung der Vorgehensweise bei der Anpassung von Reitsportzubehör, Fahrsportartikeln und 
Sätteln. Dabei soll der Prüfling zeigen, dass er Form und Funktion von Sätteln unterscheiden sowie 
anatomische Merkmale und Bewegungsabläufe beim Polstern berücksichtigen kann; 

3. im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde: 
allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt. 
 

(4) Die schriftliche Prüfung dauert höchstens:  
1. im Prüfungsbereich Planung und Fertigung 150 Minuten, 
2. im Prüfungsbereich anatomisches Anpassen 90 Minuten, 
3. im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde 60 Minuten. 
 
(5) Der schriftliche Teil der Prüfung ist auf Antrag des Prüflings oder nach Ermessen des Prüfungsaus-
schusses in einzelnen Prüfungsbereichen durch eine mündliche Prüfung zu ergänzen, wenn diese für das 
Bestehen der Prüfung den Ausschlag geben kann. Bei der Ermittlung der Ergebnisse für die mündlich ge-
prüften Prüfungsbereiche sind die jeweiligen bisherigen Ergebnisse und die entsprechenden Ergebnisse 
der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2 : 1 zu gewichten. 
 
(6) Innerhalb des schriftlichen Teils der Prüfung sind die Prüfungsbereiche wie folgt zu gewichten:  
1. Prüfungsbereich Planung und Fertigung 50 Prozent, 
2. Prüfungsbereich anatomisches Anpassen 30 Prozent, 
3. Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde 20 Prozent. 
 
(7) Die Prüfung ist bestanden, wenn jeweils im praktischen und schriftlichen Teil der Prüfung mindestens 
ausreichende Leistungen erbracht wurden. Innerhalb der schriftlichen Prüfung müssen in zwei der Prü-
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fungsbereiche nach Absatz 3 mindestens ausreichende Leistungen, in dem weiteren Prüfungsbereich dür-
fen keine ungenügenden Leistungen erbracht werden. 

 

§ 11 Abschlussprüfung/Gesellenprüfung in der Fachrichtung Feintäschnerei 

(1) Die Abschlussprüfung/Gesellenprüfung erstreckt sich auf die in der Anlage aufgeführten Fertigkeiten 
und Kenntnisse sowie auf den im Berufsschulunterricht vermittelten Lehrstoff, soweit er für die Be-
rufsausbildung wesentlich ist. 
 
(2) Der Prüfling soll im praktischen Teil der Prüfung in insgesamt höchstens 16 Stunden eine Arbeitsauf-
gabe, die einem Kundenauftrag entspricht, durchführen und mit praxisüblichen Unterlagen dokumentie-
ren sowie hierüber während dieser Zeit in insgesamt höchstens 20 Minuten ein Fachgespräch führen, das 
aus mehreren Gesprächsphasen bestehen kann. Für die Arbeitsaufgabe und das Fachgespräch kommen 
insbesondere in Betracht:  
1. Herstellen einer Lederware mit oder ohne Korpus, einschließlich Entwickeln von Schnitt- und Ar-

beitsmustern, Zuschneiden von Werk- und Hilfsstoffen, Vorrichten von Außen- und Innenmateria-
lien, Nähen mit verschiedenen Techniken sowie Anbringen von Zubehörteilen und Beschlägen oder 

2. Herstellen von zwei aufeinander abgestimmten Kleinlederwaren mit Inneneinrichtung und Ver-
schlüssen, einschließlich Entwickeln von Schnitt- und Arbeitsmustern, Zuschneiden von Werk- und 
Hilfsstoffen, Vorrichten von Außen- und Innenmaterialien sowie Nähen mit verschiedenen Techni-
ken. 

Bei der Durchführung der Arbeitsaufgabe, der Dokumentation und des Fachgesprächs soll der Prüfling 
zeigen, dass er Arbeitsabläufe unter Beachtung wirtschaftlicher, technischer und organisatorischer Vorga-
ben selbstständig und kundenorientiert planen und durchführen kann, dabei Arbeitsergebnisse kontrollie-
ren und dokumentieren, Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit und zum 
Umweltschutz ergreifen und die für die Arbeitsaufgabe relevanten fachlichen Hintergründe aufzeigen 
sowie die Vorgehensweise bei der Ausführung der Arbeitsaufgabe begründen kann. 
 
(3) Der Prüfling soll im schriftlichen Teil der Prüfung in den Prüfungsbereichen Fertigung, Planung und 
Entwurf sowie Wirtschafts- und Sozialkunde geprüft werden. In den Prüfungsbereichen Fertigung sowie 
Planung und Entwurf soll der Prüfling praxisbezogene Fälle mit verknüpften technologischen, mathemati-
schen und gestalterischen Inhalten lösen können. Dabei sollen Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der 
Arbeit, Umweltschutz, qualitätssichernde Maßnahmen sowie kundenorientiertes Handeln einbezogen wer-
den. Es kommen Aufgaben insbesondere aus folgenden Gebieten in Betracht:  
1. im Prüfungsbereich Fertigung: 

Beschreiben der Vorgehensweise beim Herstellen von Lederwaren mit und ohne Korpus sowie von 
Kleinlederwaren. Dabei soll der Prüfling zeigen, dass er Materialien auswählen, Verarbeitungstechni-
ken unterscheiden, optische und funktionelle Gesichtspunkte berücksichtigen und Arbeitsergebnisse 
kontrollieren kann; 

2. im Prüfungsbereich Planung und Entwurf: 
Beschreiben der Vorgehensweise bei der Planung von Arbeitsabläufen und beim Entwerfen von Le-
derwaren. Dabei soll der Prüfling zeigen, dass er Schnitt- und Arbeitsmuster erstellen sowie optische 
und funktionelle Gesichtspunkte berücksichtigen kann; 

3. im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde: 
allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt. 
 

(4) Die schriftliche Prüfung dauert höchstens:  
1. im Prüfungsbereich Fertigung 150 Minuten, 
2. im Prüfungsbereich Planung und Entwurf 90 Minuten, 
3. im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde 60 Minuten. 
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(5) Der schriftliche Teil der Prüfung ist auf Antrag des Prüflings oder nach Ermessen des Prüfungsaus-
schusses in einzelnen Prüfungsbereichen durch eine mündliche Prüfung zu ergänzen, wenn diese für das 
Bestehen der Prüfung den Ausschlag geben kann. Bei der Ermittlung der Ergebnisse für die mündlich ge-
prüften Prüfungsbereiche sind die jeweiligen bisherigen Ergebnisse und die entsprechenden Ergebnisse 
der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2 : 1 zu gewichten. 
 
(6) Innerhalb des schriftlichen Teils der Prüfung sind die Prüfungsbereiche wie folgt zu gewichten:  
1. Prüfungsbereich Fertigung 50 Prozent, 
2. Prüfungsbereich Planung und Entwurf 30 Prozent, 
3. Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde 20 Prozent. 
 
(7) Die Prüfung ist bestanden, wenn jeweils im praktischen und schriftlichen Teil der Prüfung mindestens 
ausreichende Leistungen erbracht sind. Innerhalb der schriftlichen Prüfung müssen in zwei der Prüfungs-
bereiche nach Absatz 3 mindestens ausreichende Leistungen, in dem weiteren Prüfungsbereich dürfen 
keine ungenügenden Leistungen erbracht werden. 

 

§ 11a Fortsetzung der Berufsausbildung 

Nach erfolgreichem Abschluss der Berufsausbildung zur Fachkraft für Lederverarbeitung nach der Verord-
nung über die Berufsausbildung zur Fachkraft für Lederverarbeitung vom 14. Februar 2011 (BGBl. I S. 255) 
kann die Ausbildungsdauer einer Berufsausbildung zum Sattler oder zur Sattlerin um ein Jahr verkürzt 
werden. 

 

§ 12 Nichtanwendung von Vorschriften 

Die bisher festgelegten Berufsbilder, Berufsbildungspläne und Prüfungsanforderungen für die Ausbil-
dungsberufe Feinsattler/Feinsattlerin, Feintäschner/Feintäschnerin, Täschner/Täschnerin sind vorbehaltlich 
des § 13 nicht mehr anzuwenden. 

 

§ 13 Übergangsregelung 

Auf Berufsausbildungsverhältnisse, die bei Inkrafttreten dieser Verordnung bestehen, sind die bisherigen 
Vorschriften weiter anzuwenden, es sei denn, die Vertragsparteien vereinbaren die Anwendung der Vor-
schriften dieser Verordnung. 

 

§ 13a Weitere Übergangsvorschrift 

Berufsausbildungsverhältnisse, die bis zum Ablauf des 31. Juli 2011 begründet wurden, können unter An-
rechnung der bisher zurückgelegten Ausbildungszeit nach den Vorschriften dieser Verordnung fortgesetzt 
werden, wenn die Vertragsparteien dies vereinbaren. 

 

§ 14 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. August 2005 in Kraft. 

 


